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Die Referenzen der Corrigenda beziehen sich immer auf die Papierversion in der jeweiligen Sprache. 
Die Präzisierungen/Ergänzungen sind in roter Farbe hervorgehoben. 
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Die Tätigkeiten der akademischen Forschung können in zwei Kategorien eingeteilt warden: 
- akademische Forschung im Labor, 
- klinische akademische Forschung (in diesem Fall gelten klinische Forschung und Leistungen am Patienten als Kup-

peltätigkeiten). 
 
….. 
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Die Tätigkeiten der akademischen (universitäre und nicht-universitäre) Forschung können in zwei Kategorien 
eingeteilt werden: 
- akademische Forschung im Labor, 
- klinische akademische Forschung (in diesem Fall gelten klinische Forschung und Leistungen am Patienten als Kup-

peltätigkeiten). 
 
…. 
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Die Kosten für die Forschung umfassen die Aufwendungen für systematische schöpferische Arbeiten und ex-
perimentelle Entwicklung zwecks Erweiterung des Kenntnisstandes sowie deren Verwendung mit dem Ziel, 
neue Anwendungsmöglichkeiten zu finden. Darunter fallen Projekte, die zur Gewinnung wissenschaftlicher 
Erkenntnisse sowie zur Verbesserung der Prävention, der Diagnostik und Behandlung von Krankheiten ausge-
führt werden (Art. 7 Abs. 2 VKL).  
 
Als Kosten für die Forschung gelten auch die indirekten Kosten sowie die Aufwendungen, die durch von Dritten 
finanzierte Forschungstätigkeiten verursacht werden (Art. 7 Abs. 3 VKL). 
 
Nach dem Wortlaut von Art. 49 Abs. 3 Bst. b KVG sind im Bereich der Forschung sowohl die Kosten der uni-
versitären wie auch der nicht-universitären Aktivitäten auszuscheiden (vgl BVGer-Urteil USZ, C-2255/2013, 
C-3621/2013). 
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5.6.1 Betriebsfremder und ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 
Ob ein Geschäftsvorfall betrieblich, betriebsfremd oder ausserordentlich ist, entscheidet sich in der Regel auf Grund 
konkreter Verhältnisse und der Bedeutung des Buchungstatbestands für das betreffende Spital zum Zeitpunkt der Er-
fassung. In der Kostenrechnung werden als Kosten nur jene Aufwände einbezogen, die in Zusammenhang mit dem 
eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens stehen. Aus dem Gesichtspunkt eines Spitals wären somit z. B. folgende 
Sachverhalte abzugrenzen: 
 Ausserplanmässige Abschreibungen, steuerliche Sonderabschreibungen oder erhöhte Abschreibungen, denen kein 

echter Wertverzehr zu Grunde liegt; 
 Gewinne und Verluste aus Anlageverkäufen; 
 Erträge aus Beteiligungen sowie Erträge und Aufwände aus betriebsfremdem Finanzergebnis; 
 Ausserordentliche Aufwände und Erträge wie z. B. Wertminderungen von Wertpapieren, Bildung oder Auflösung 

von Rückstellungen. 
 
Für solche Aufwände und Erträge sind in der Kontoklasse 7 des Kontenrahmens H+ (vgl. Salzmann / Besson, Kontie-
rungsrichtlinien, S. 40) spezielle Kontengruppen vorgesehen; damit werden diese Aufwände und Erträge schon in der 
Finanzbuchhaltung isoliert geführt. 
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5.6.1 Betriebsfremder und ausserordentlicher Aufwand und Ertrag 
Ob ein Geschäftsvorfall betrieblich, betriebsfremd oder ausserordentlich ist, entscheidet sich in der Regel auf Grund 
konkreter Verhältnisse und der Bedeutung des Buchungstatbestands für das betreffende Spital zum Zeitpunkt der Er-
fassung. In der Kostenrechnung werden als Kosten nur jene Aufwände einbezogen, die in Zusammenhang mit dem 
eigentlichen Betriebszweck des Unternehmens stehen. Aus dem Gesichtspunkt eines Spitals wären somit z.B. folgende 
Sachverhalte abzugrenzen: 
 Ausserplanmässige Abschreibungen, steuerliche Sonderabschreibungen oder erhöhte Abschreibungen, denen kein 

echter Wertverzehr zu Grunde liegt; 
 Gewinne und Verluste aus Anlageverkäufen, wobei nur Sachanlagen, welche zu Renditezwecken gehalten werden, 

ins betriebsfremde Ergebnis (Kontoklasse 7) gebucht werden. Gewinne und Verluste aus Veräusserungen von be-
trieblichen Sachanlagen sind im ordentlichen Ergebnis zu führen. 

 Erträge aus Beteiligungen sowie Erträge und Aufwände aus betriebsfremdem Finanzergebnis; 
 Ausserordentliche Aufwände und Erträge. z. B. Wertminderungen von Wertpapieren, Bildung oder Auflösung von 

Rückstellungen  Ausserordentliche Aufwände und Erträge fallen im Rahmen der ordentlichen Geschäftstätigkeit 
äusserst selten an und sind nicht voraussehbar wie z.B. Wertberichtigungen wegen Zerstörung, aussergewöhnlicher 
und erheblicher Schadensfall aufgrund deliktischer Handlungen. 

 
Für solche Aufwände und Erträge sind in der Kontoklasse 7 des Kontenrahmens H+ (vgl. Salzmann / Besson, Kontie-
rungsrichtlinien, S. 40) spezielle Kontengruppen vorgesehen; damit werden diese Aufwände und Erträge schon in der 
Finanzbuchhaltung isoliert geführt. 

 


